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Aktuelle Information

Pauschalbesteuerung von Fahrtkostenzuschiissen nach dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts zur Entfernungspauschale

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit Urteil vom 09.12.2008 (Az.: 2 BvL 1/07) ent-
schieden, dass die steuerliche Geltendmachung von Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeits-
stitte erst ab dem 21. Entfernungskilometer verfassungswidrig ist. Riickwirkend ab dem Veranla-
gungszeitraum 2007 konnen daher Fahrkosten wieder bereits ab dem ersten Entfernungskilometer
in Abzug gebracht werden. Zu den Auswirkungen der Entscheidung auf die Pauschalbesteuerung
von Arbeitgeberfahrtkostenzuschiissen und geldwerten Vorteilen hat das Bundesministerium der
Finanzen (BMF) mit Schreiben vom 30.12.2008 Stellung genommen:

1. Einschrinkung entfillt auch fiir Pauschalbesteuerung nach § 40 Abs. 2 S. 2 EStG

Da durch das o.g. Urteil des BVerfG der Fahrtkostenabzug ab dem ersten Entfernungskilometer
wieder zuldssig ist, muss dies auch im Rahmen der Pauschalbesteuerung fiir Arbeitgeberleistungen
im Zusammenhang mit den Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstitte gelten. Die Pauschalierung
nach § 40 Abs. 2 S. 2 EStG kann nun grundsétzlich ab dem ersten Entfernungskilometer vorge-
nommen werden. Dies soll nach dem BMF auch dann gelten, wenn die Lohnsteuerbescheinigungen
nach § 41b EStG fiir die Jahre 2007 und 2008 bereits {ibermittelt worden sind. Eine Anderung die-
ser Bescheinigungen soll auch dann nicht erfolgen, wenn der Arbeitgeber von der Pauschalie-
rungsmoglichkeit nachtraglich Gebrauch macht. Statt dessen soll der Arbeitgeber eine Bescheini-
gung liber die nachtriagliche Durchfiihrung der Pauschalbesteuerung ausstellen. Mit dieser Beschei-
nigung soll der Arbeitnehmer sodann eine Anderung seiner Einkommensteuerveranlagung beantra-
gen.

Die infolge der riickwirkenden Pauschalierung erstatteten Sozialversicherungsbeitrdge sind jeden-
falls aber im Jahr der Erstattung zu beriicksichtigen.

2. Individuelle Lohnversteuerung

Hat der Arbeitgeber die Fahrtkostenzuschiisse bzw. geldwerten Vorteile individuell lohnversteuert
und nimmt er keine riickwirkende Pauschalierung vor, hat das Urteil keinerlei Auswirkungen auf
die Lohnsteuerpraxis des Arbeitgebers. Es bleibt dem Arbeitnehmer iiberlassen, eine Anderung sei-
ner Einkommensteuerveranlagung iiber einen nachtraglichen Werbungskostenabzug zu erwirken.

Jacqueline Koppen
Rechtsanwiltin

STrRUNZ ¢« ALTER
RECHTSANWALTE




	Pauschalbesteuerung von Fahrtkostenzuschüssen na�

